
Justiz- und Sicherheitsdepartement

Strassenverkehrsamt www.strassenverkehrsamt.lu.ch  Schalterstunden
Fahrzeugzulassung Zentrale: 041 318 11 11 07.30 - 12.00 Uhr und
Arsenalstrasse 45, 6010 Kriens Direktwahl: 041 318 18 11 13.00 - 16.30 Uhr
Postfach 3970, 6002 Luzern 2 Freitag über Mittag offen

Antrag für die Zulassung als Veteranenfahrzeug
Die Feststellungen gelten nur im Zusammenhang mit einer Fahrzeugprüfung. Nach 24 Monaten verlieren die aufgeführten 
vorgesehenen Eintragungen im Fahrzeugausweis ihre Gültigkeit.
Durch Fahrzeughalter/in auszufüllen

Fahrzeugmarke / Typ Stamm Nr.:
Fahrgestellnummer
Das Fahrzeug wird nur für private Zwecke eingesetzt Ja Nein
Das Fahrzeug wird NICHT regelmässig verwendet Ja Nein
Jährliche Fahrkilometer ca. km

Anlässlich der Fahrzeugprüfung wird entschieden, ob das erwähnte Fahrzeug als Veteranenfahrzeug zugelassen 
werden kann. Grundlagen: Weisungen ASTRA vom 3.11.08 / asa-Beurteilungskriterien für Veteranenfahrzeuge vom 
11.9.2001  
Die Zulassung als Veteranenfahrzeug steht in keinem Zusammenhang zu den Klassifizierungen der Veteranenver-
bände und erhebt weder Anspruch auf absolute Originalität des Fahrzeugs noch auf das effektive Baujahr.  
Der Halter hat in Zweifelsfällen zusätzlich zur 1. Inverkehrsetzung die Originalität und das Baujahr des Fahrzeugs 
nachzuweisen; Kontaktadresse z.B. FSVA (Féderation Suisse des Véhicules Anciens) www.fsva.ch
Die Richtigkeit der oben erwähnten Angaben bestätigt:
Ort und Datum Name/Vorname Fahrzeughalter/in Unterschrift Fahrzeughalter/in

Von Verkehrsexperten / Verkehrsexpertin auszufüllen
(nur im Zusammenhang mit obiger Identifikation / Angabe des Fahrzeuges)
1. Inverkehrsetzung
Das Fahrzeug entspricht der ursprünglichen Ausführung Ja Nein
Das Fahrzeug ist in optisch und technisch einwandfreiem Zustand Ja Nein

Ja

Nein Begründung:

Das Fahrzeug kann, vorbehältlich der Unterschrift des Halters bzw. der Halterin (z.B. betreffend 
durchschnittlicher Fahrleistung von maximal 3'000 km pro Jahr), als Veteranenfahrzeug mit folgenden 
Einträgen im Fahrzeugausweis zugelassen werden

Auflagen gemäss asa RL 6
180 Veteranenfahrzeug km Stand/Std.: Datum:
220 Bewilligtes Zugfahrzeug: Marke:

Fahrgestell Nr.:
Stamm Nr.:

276 Es dürfen nur Anhänger mit dem Eintrag Veteranenfahrzeug mitgeführt werden.
500 Fahrzeug mit 2-Radbremsen, Vmax. 30 km/h.

500 Fahrzeug ohne genügende Beleuchtung:  Fahrten nur am Tag und bei guter Sicht.  
      Es dürfen keine Tunnels befahren werden.

500 Mitfahrer für Zeichengabe erforderlich.
500 Anhängerbetrieb nur im Zusammenhang mit dem Mitführen und dem Transport von Veteranenfahrzeugen.
500 Für Fahrten auf öffentlichen Strassen muss das blaue Gefahrenlicht wirksam abgedeckt sein.
500 Herstellungsjahr:

Ort und Datum Stempel StVA und Unterschrift Verkehrsexperte / Verkehrsexpertin

CF-15-35-005

http://www.fsva.ch
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Antrag für die Zulassung als Veteranenfahrzeug
Die Feststellungen gelten nur im Zusammenhang mit einer Fahrzeugprüfung. Nach 24 Monaten verlieren die aufgeführten vorgesehenen Eintragungen im Fahrzeugausweis ihre Gültigkeit.
Durch Fahrzeughalter/in auszufüllen
Das Fahrzeug wird nur für private Zwecke eingesetzt
Das Fahrzeug wird NICHT regelmässig verwendet
Jährliche Fahrkilometer
km
Anlässlich der Fahrzeugprüfung wird entschieden, ob das erwähnte Fahrzeug als Veteranenfahrzeug zugelassen werden kann. Grundlagen: Weisungen ASTRA vom 3.11.08 / asa-Beurteilungskriterien für Veteranenfahrzeuge vom 11.9.2001 
Die Zulassung als Veteranenfahrzeug steht in keinem Zusammenhang zu den Klassifizierungen der Veteranenver-bände und erhebt weder Anspruch auf absolute Originalität des Fahrzeugs noch auf das effektive Baujahr. 
Der Halter hat in Zweifelsfällen zusätzlich zur 1. Inverkehrsetzung die Originalität und das Baujahr des Fahrzeugs nachzuweisen; Kontaktadresse z.B. FSVA (Féderation Suisse des Véhicules Anciens) www.fsva.ch
Die Richtigkeit der oben erwähnten Angaben bestätigt:
Von Verkehrsexperten / Verkehrsexpertin auszufüllen
(nur im Zusammenhang mit obiger Identifikation / Angabe des Fahrzeuges)
Das Fahrzeug entspricht der ursprünglichen Ausführung
Das Fahrzeug ist in optisch und technisch einwandfreiem Zustand
Das Fahrzeug kann, vorbehältlich der Unterschrift des Halters bzw. der Halterin (z.B. betreffend durchschnittlicher Fahrleistung von maximal 3'000 km pro Jahr), als Veteranenfahrzeug mit folgenden Einträgen im Fahrzeugausweis zugelassen werden
Auflagen gemäss asa RL 6
180
220
276
500
500
Fahrzeug ohne genügende Beleuchtung:          Fahrten nur am Tag und bei guter Sicht.                                                               Es dürfen keine Tunnels befahren werden.
500
500
500
500
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